
'!! 2931 dpr Beilagen zu den Stenographischen Protokollen deiö !!ationairates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

REPUBLIK ÖSTERREiCH 

DER BUNDESMINISTER FÜR INNERES 

Zahl: 2073/6 - I'T/4/77 

Anfragebeantwortung ---_.-._-----, 

436S/AB 

t977 ~11- 2 1 
zu 4'109/.1 

In Beantwortung der von der Abgeordneten Ottilie R 0 c h u a 
und Genossen in der Sitzung des Nationalrates um 18.10.1977 

eingebrachten, an den Bundesminister für Inneres gerichteten 

schriftlichen Anfrage betreffend Eintragung des Rufnamens 

in das Geburtenbuch, Zahl l409/J-NR/1977, beehre ich mich 
mitzuteilen: 

~. F ]\T :6u .. rage I~r. 

Ich möchte zunächst d~Tauf hinweisen, daß weder über die 

Beilegung des Vornamens noch über allf~llige Beschr~nkungen 

bei der Ausw~hl der Vornamen hinsichtlich ihrer BC8chaffenheit 
und Zahl ausdrückliche gesetzliche Bestimr:mngen bestehen. 

Auch der Begriff dep Rufnamens entbehrt einer gesetzlichen 

Regelung. Hingegen sieht eine Reihe von Rechtsvorschriften, 
u.a. auch das Personenstandsgesetz 9 die Eintragung der Vor­

namen vor. Auch dem Rufnamen ko~mt erhebliche Bedeutung zu, 
da mit Ausnahme der PersonenstandsbUcher und Personenstands­
urkunden schon aus FlatzgrUnden Ublicherweise nicht alle 

. VornaMen, sondern in der Regel nur ein Vorname, eben ~er 

Rufname, eingetragen wird. 

In Österreich hat bis zur Okkupation durch das Deutsche 
Reich fast ohne Ausnahme die Praxis bestanden, den Rufnamen 

an erster Stelle einzutragen und wurde daher im Zweifel 

i~mer der erste z$B o in der Geburtsurkunde eingetragene 

Vorname als Rufname angesehen,_ 

Erst nach EinfUhrung des deutg~hen·PersonenBtandsresetzes 

in Österreich wurde auf Grund des § 172 der deutschen 

.1. 
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Dtensta!1wei.sung fUr die Standesbeamten und ihre Aufsichts­
behörden die im Deutschen Reich übliche Praxis übernommen, 
den Rufnamen durch Unterstreichen des betreffenden Vor­
nSf?;enS hervorzuheben" Dieser Rufname konn.te daher auch 
an zweiter oder folgender Stelle eingetragen werdeno 

~it E~laa des Bundesministeriuws fUr Innere~ vom 5.7.1954, 
Zahl 46 0 153-9/54 (siehe Beilage 1), wurde die bis zur 
deutschen Okkupation bestehende Praxis wiede~be~gestellt 
und angeordnet, daß bei Neueintr§E.unr:en i-:n Geburtenbuch 
der Rufname an erster Stelle einzutragen ist o 

Dieser Erlaß bezog sich daher nicht auf Neueintragungen 

in den anderen PersonenstandsbUchern (Familienbuch und 
Sterbebuch) und auf die Frage p wie bei Ausstellung einer 

Geburtsurkunde vorzugehen ist, wenn in der zugrundeliegenden 

Ei~trRgung z.B. der zweite Vorname als Rufname unterstrichen 

isto 

Diese Sach- und Rechtslage fUhrte zu folgender unter­
schiedlichen Verwaltungspraxis: 

Ein Teil der Standesbeamten hat den ho.Er1aß vom 507.1954 
analog angewendet und in der Geburtsurkunda die Reihenfolge 

der Vornamen irr: angeführten Sinn geändert und die Unter- . 

streichung weggelassen. Andere Standesbeamte haben ent­

sprechend der,l Grundsatz der Übereinstimmung von Eintragung 

und Urkunde dieursprlingliche Reihenfolge d~r Vornamen 
und die Unterstreichung beibehalten, wieder andere zwar 

die Reibenfolge beibehalten, jedoch die Unterstreichung 
weggel3.ssen. 

Durch den ho o Er1aß vom 21.1.1977 9 Zahl 2.073/1~IV/4/77 
(siehe Beilage 21, sollte dieper der RechtB~ichcrheit 
abträgliche~ unterschiedlichen Praxis der Standesbeamten 
abgeholfen und eine Reeelung yetroffen werden 1 die sowohl 
fUr die AURRtellung von Personenstandsurkunden auf Grund 

./ . 
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früherer Eintragungen in den Personenstandsbüchern als auch 

für Neueintragungen schlAchthin, also nicht nur im Geburten­
buch 9 anwendbar wero Die neu zu treffende Regelung sollte 
auch bewirken 9 daß bei der Ausstellung von Personenstands­
urkunden auf Grund früherer Eintragungen in gleicher Weise 
vorgegangen wird wie bei der Neueintragung im Geburtenbuch ,. 
d.h o , daß der Rufname an die erste Stelle gesetzt wird. 
Hinsichtlich de~ früheren Eintragungen bestand jedoch 
die Schwierigkeit, daß der Rufname ggf. an z~eiter oder 
späterer Stelle eingetragen und unterstrichen war und 
der Standesbeamte bei Ausstellung einer Urkunde an diese 
Eintragung gebunden isto Dies entspricht dem Grundsatz, 
daß jede Personenstandsurkunde 9 die ja einen Auszug aus 
einer Eintragung in einem Personenstandsbuch darstellt, 
der zugrundeliegenden Eintragung entsprechen mußo Sollte 
daher-das angegebene Ziel erreicht werden, mußte zunächst 
die zugrundeliegende Eihtragung entsprechend richtigge­
stellt werden. Auf Grund der personenstandsrechtlichen 

Vorschriften (§ 46 PStG sowie die Bestimmungen des Bundes­
gesetzes·BGBl.Nr o 64/1969) kann eine solche ·Maßnahme nur im 

Wege einer Berichtigung erfolgen und wurde dAher im ho. 

Erlaß vom 21 0 1.1977 diese VorgangBweise vorgesehen, 

Es ist richtig 9 daß daMit eine Verwaltungemehrarbeit ver­

bunden ist, jedoch war dies' die einzige ~6g1ichkeit9 die 

von den Standesbeamten selbst gewUnschte Eliminierung der 

Unterstreichungen in den ~ersonenstandsurkunden zu erreichen. 

Die Beseitigung der durch die unterschiedliche Vorgangs­
weise der Standesbeamten hervorgerufenen Rechtsunsicherheit 
war nur im Wege einer erlaßmäßigen Neuregelung m6g1ich. 
Die Alternative zu der im hOoErlaß vom21ol~1977 getroffenen 
Regelung wäre lediglich gewesen, die Standesbeamten darauf 
hinzuweisen, daß bei der Ausstellung von Personenstands­
urkunden aus früheren Eintragungen entsprechend dem Grundsatz 

.1. 

1365/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 9

www.parlament.gv.at



4 

der Ubcreinstim~ung von PersonenstBndsurkunde und zugrunde­

liegender Eintragung die Vornamen in der seinerzeit einge­

tragenen Reihenfolge und mit allfälligen Untprstreichungen 
ein~utrAgen sind, was jedoch sinher nicht befriedigend. 
gewepen wäre,dadie Bedeutung der Unterstreichung eines 

Vornamens im allgemeinen zwar den Standesbeamteu 9 nicht 

aber anderen Stellen, denen die Geburtsurkunde vorgelegt 

wird, bekannt ist. 

Die Frage der gesetzli0hen Deckung des ha. Erlasses vom 

21~lo1977 muß sich in gleicher Weise auch auf den bO e Erl~a 

vom 5D7 .. 1954 beziehen, da, wie erwähnt, durch den Erlaß 

vom 21 0 1.1977 lediglich die im Erlaß VOM 5~7.1954 für Neu­
eintragungen im Geburtenbuch vorgesehene Vorgangsweiseauf 
alle Neueintragungen und die Ausstellung von Personenstands­
urku~den aus früheren Eintragungen ausgedehnt wurdeD In 
beiden Fällen könnte nach Ansicht des Bundesministeriums für 
Inneres die rechtliche Proble~atik nur darin erblickt werden, 
jaß der Begriff des Rufnamens an sich einergeBstzlichen . 
Fundierungentbehrt. Hinetchtlich einer allfälligen dies­
bezüglichen Abhilfe wird auf die Ausführungen zu Punkt 3D) 
der Anfr9.ge verwiesen. 

Wenn die Frage nach der gesetzlichen Deckung auf die ange­
ordnete Durchfiihrung eines Berichtigung:::;ve'"'fahrens bezogen 

wird, so bestehen diesbezUglieh eindeutige gesetzliche 

Regelungen. nach § 1 des erwähnten Bp.ndesgesetzes Nr. 64/1969 
kann eine abgeschlossene Eintragung in einem Personenstands-
buch, von hier nicht in Betracht kommenden Ausnahmefällen 
abgsl'lehen, nur auf Grund eines in dieserr: Gesetz vorgesehenen 
Verfahreris berichtigt werdeno 

Zu. Fra~e Nr.'.) --- ( -~ 

Nach der liberwiepend vertretenen Auffassung (siehe den 
Allgemeinen Teil der Erläuterungen zur Regierungsvorlage 

./D 
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eines Bunde~gesetzesüber die personenstands- und namens­
rechtliche Fe~tstellung sowie Änderungen des Personenstands­
rechts, 537 de:- Blg. NR14.GP) gehört das Namensrecht mit 
Ausnahme der Namensänderung zum Zivilrechto Die Vorbereitung 
allenfalls für nHtig erRchteter gesetzgeberischer Maßnah~en 
hinsichtlich der Vornamen einschließlich der Frage, ob und 
inwieweit einem von mehrereh.Vornamen rechtlich eine vor­
rangige Bedeutung zukommt (Rufname), fällt daher nicht in 
den Zuständigkeitsbereich des Bundesministeriums für Inneres, 
sondern in den des Bundesministeriums fUr Justizo 

2 Beilagen 

~1-- November 1977 
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REPUBLIK ÖSTERREICH 
.' BUNDESMINISTERIUM FÜR INNERES 

': Zl.~ 46,,153 - 9/54 
. Vorn.arnen (Rufnamen) ; 
Eintragung in das Geburtenbuch" 

An alle 
Aemter der Landesregierungenc 

A~s gegebenem Anlaß wird eröffn~t 
M' t d .. ß $, 21 Ab +-,.,. - '7 • f""'" 4 l\ll.. er gema. u . .J ,. sa",", l, ...,1, J..er 

des Personenstm1dsgcsetzes vorgenommenen ·SintragUllg 
der Vornamen in das Geburtenbuch sind die Vornamen 

-. festgelegt" Jede spätere Aenderung (Vermehrung, Ver­

minderung oder Umstellung) der Vornamen bedarf einer 
behördlichen Genehmigung (Gesetz über die Aonderung 
von Familiennamen und Vornamen vom 5". Jänner 1938, 
Deutsches RGH1" I, S" 9)" 

Die Bestimmung des § 172 der DAo,wonach 
dann, wenn unter. mehreren vornamen ein Vorname als 
Rufname bezeichnet wird, dieser im Geburtenbuch duroh 
Unte:-cstreichung als "Rufname kenntlich zu machen ist, 
wird aufgehoben" 

In Hinkunft hat bei Neueintragungen folgen­
des zu gelten 

Ir/ird unter mehreren Vornamen ein Vorname 
als Rufname bezeichnet, so ist dieser an ersteI' Stelle 
einzutragenc Ist jedoch die Bezeichnüng eines Vor­
namGYlS als Rufname nicht aus.drüakl:i\ch erfolgt, so ist 

Brun~sätzlich der erste Vorname als Rufname anzl";,se?:eno 

FUT 
der 

I 

Wien, den 50 Juli 1954 
PUr den Bundesminister 

P r i t zer 

d:i.0 Richtigkeit 
Ausfertigung : 
;·?IZ""-- ... 

141-1{/ 

. , 
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BUNDESW.:N1STERIUM FüR INi'dERES 

1014 Wion, Postfach \00 

. . 

Z.,hl: 207311 - IV l·t/?7 '( 
8o~ aoantwortung bitto nnoobon ". • 0 .. - ...... 

Vornamen; . . ..~~' •• 'O· 

Eintragung in PerGonenGtandG~ 
bUcher und - ur~undun 

• I . , 

- ;. Bej.lage "'" 
•• ... 0 

An alle 
Ämter der Landesregierungen' 

·I··J· 

I A ~ • ~ n. mehreren J~n.t. ragen wurde· c:as lJi.'\n.doGii1inisteri· - " 
fHr Inneres um Klärung der Fragecrsuch"li 9' \'Iie 'ooi der Aus, 

atellung von Peraonccstandsurkunden vo~·zu&ch.en iut 1 wenn 

in dem zugrundeliegcnden Eintrag einer von mehreren Vornw 

unterstrichen ist. 

Im hOoErlaß vom 50701954, Zahl 46 0 153-9/54 
( siehe Beilaae) wurde diese Fraae offen aelassen. da l) • (,;} 0 • 

sich der Erlaß auf die Vorgungsweioe bei Neueintragungen 
beachränkte. 

Ea wird daher folgendes mi tgetci.l t: 

Für den Bereich der österreichischen Rechts­
ordnung hat nie ein Zweifel daran beatande~J daß die 

Vornamen in die Peroonenntandsblicher in der Reihenfolge 

einzutrugen oind ll wie oie dem Kind Vc..ll den hiezu berech .... 

tißten Personen erteilt wurdeno' 

Diese Reihenfolge ist von groGer- Wic11tiekeitp 

da nicht libersehen werden kann, daß den Vornarnc~, auch 
wenn oie an eich als "gleicbwertig anzusehen si~dJ in 

der Praxis eine unterschiedliche TIcdcut~ng zukoffimt~ 

Dies ereibt sich sowohl Qua der Tatsache; 'aß ~an Rieh 
in der Regel nur oines VornnmcnQ bedient u~d auch seino' . 
Untorschritt in diooer Woioo lOiatot, ula &uoh ~uo der 
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, Un'möglich~·~ei t, etwa in allen öffcntli.chcn Urknndcn Oäll1tlich 

-der Zahl nach unbeschränkten - Vorna~en anzufUhrcn. EG 
. besteht daher ßu~h ocitcns d~r Dch5rdcn ~ mit Ausnahmo der 

P~rsonenGtnndDbchbrdcn - vielfach die G~pflog9nhcit~· nu~ 
••• f 

einen 'Vornurncn anzuführen. "Duß bei <lic;.>cr :l3eochrlinkuu[i '~'ui' 
einen von mehreren Vornnmcn der ernte Vornn~o Vorwcndunz 

zu finden hat, .ergibt sich aUG der Oren~nGGfunktion dco 

Voino.;ncns, die es nicht zuläßt, es dAr.! j31~l.:icbi::n 6.01' bc-
, 

treffenden P~rson oder auch einer Behbrdo zu überlanoon, 

wahlweise einen von~dhre~cn Vornanon a~zufUhron. ~ie . 

-" -;', ,Notwendigkci t, d'ann, wenn nicht 0.110 Vornnmcn o.nl,;ofUhrt 

,\, werden, nuf jeden Fall dch ersten Vornrlffi~n an orator Stell, 

zu nonnen, 0urde auch für don österreichischon Rcchtsbcreic 

nie in Zweffel gezogen" . ' 
Diese Zweifel sind erst entGtß~dcn~ als nach 

. E~nflihrung dcs deutschen PeroonenGta~dsgeGetz8G in Ös~erre: 
unter Anwendung des § 172 ~cr deutGchca Dienstanweisung. 
für die Standesbeamten und ihre Aufsichtobehö~dcn dazu übe: 

gegangen wurde p den nach dem TIillen der zur Vornafficnscrtei: .. 
bcrechtißten Personen vorrangigec. V Ol"'n.arr;en , 'den sogenannte: 

"Rufnarnen"p nicht durch AnfUhruug dieses Vnrnarncus an ~r8t 

Stelle~ sondern durch Unterstreichung ersichtlich zu mache. 
. . ~ 

An Einträge in PcraoneuGtandsbUcher ist die An­

forderung zu atellen, den zu beurkundenden Sachverhalt in 

einer jeden vernünftigen Zweifel ausschließenden Weise 
darzustellen .. 

D . U..s.. 't ..I' i'" J ( l~ ·1· l' ,. " r. .~ .J ,- ~ • .I. n I" ~ e n \.I erG re ... c nun Ge .. neo 1. .. 1,,: ~ u ,.U.l. U v U .... .1. Ü 11 (..... 

orator Stello stehonden Vorna8CUG t~tiGt dieser A~fordarunß 

welchem Vornamen Gegonüber ÜOli. UOl"i&er.. Vo:;;nur;.en Oi;~lO yo-:.. ... .., 

raUßigB Stallung zukommen oolle 
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Eu erscheint daher crfordcrlich 1 derartiGe 
,dahin zu berichtiGen, dnß d(:r ünterotrichcnc VornnIDc unter 
Weg~ßa6ung der UnterstreichunG an die ernte Stpllo gedciti~ wi: 

.~ ... '. .'... 
In der RcihonfolSo der Ubrißcn Vornnmcn tritt keine 

Änderung ein • 

•• Die Berichticungp dio notwcndiscnfallG.n~ch von A~to . 
h i .L I"' ..co A 1 ß ",,,. "l b ..., .J cJ wegen vorzune men s~, so L UU~ ßn n~Inl~O CGcnran~G wer .en, 

= - . 

d.h. nuf jene Fälle, in denen Buf Grund eineB Dolchen Eintrag . 
. J' .1' . 

eine Peraonenstandsurkunde auszuotcllon oder eine neue 

Eintragung vorzunehmen ioto .' . .' 
Der hOQErlaß vom 5.7.1954, Zahl 46'0153-9/54 wird 

auf.gehoben .. 

. . 

Ffu- die Rkhti~;1' -lt 
d - A ( .. ' r ei. UStcr ,-1~' :'c"T' 

~.l .~tl 
"".' ~.. ( '< 

~ 

Uian, den 2·1 .. Jänner 1977 
Für den BundeGminista~; 

DI'ol'aohornoes 

. . 
. .. 

. . 

1. 
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